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Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag ~·1'bf2.__ 

der Abgeordneten Lukas Hammer, Johannes Schmuckenschlager, 

Kolleginnen und Kollegen 

betreffend die Regierungsvorlage (342 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das 
Umweltförderungsgesetz geändert wird 

idF des Berichts des Umweltausschusses (356 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert: 

1. In Z 1 wird in der dem§ 5 anzufagenden Z 3 die Worifolge „im Rahmen der Förderungen von 
thermisch-energetischen Sanierungen und far den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen " 
durch die Worifolge „gemäß § 6 Abs. 5" ersetzt. 

2. In Z 3 wird die Worifolge „ § 6 Abs. f wird" durch die Worifolge „ § 6 Abs. 2fwerden" ersetzt. 

3. Die Z 4 bis 6 werden durch folgende Z 4 bis 10 ersetzt: 

„ 4. In§ 6 Abs. 4 wird die Wortfolge „Mittel aus den EU-Strukturfonds" durch die Wortfolge „EU
Mittel zur Ko-Finanzierung" ersetzt. 

5. Dem § 6 wird folgender Abs. 5 angefagt: 

„(5) Die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung (A WS) kann ab 
dem Jahr 2020 im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Haftungen für Energie-Contracting
Verträge zur Umsetzung von Investitionen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Energieträgern und zur Einsparung oder effizienten Bereit~~ellung von Endenergie eingehen. Die 
Voraussetzungen und Bedingungen für die vertragliche Ubernahme von Haftungen durch die 
A WS sind in den von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie gemäß§ 13 Abs . 5 Z 1 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen zu erlassenen Förderungsrichtlinien für die Umweltförderung im Inland „Klima
Haftungen" festzulegen. Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, sich namens des Bundes 
zu verpflichten, die A WS schadlos zu halten, wenn diese Zahlungen aus übernommenen 
Haftungen zu leisten hat, soweit diese Zahlungen nicht im Rahmen jener Mittel Bedeckung 
finden, die der A WS für die Zahlungen zur Erfüllung von Leistungen aus übernommenen 
Haftungen zur Verfügung stehen. Der Bundesminister für Finanzen darf 
Schadloshaltungsverpflichtungen 

1. nur bis zu einem jeweils ausstehenden Gesamtbetrag von insgesamt 1 Milliarde Euro an 
Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten sowie 

2. im Einzelfall nur bis zu einem ausstehenden Gesamtbetrag von 5 Millionen Euro an 
Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren 

übernehmen. Voraussetzung für die Übernahme der Verpflichtung des Bundes ist die 
Zustimmung der Beauftragten bzw. des Beauftragten (Stellvertreterin bzw. Stellvertreter). Die 
Befassung der:.Kommission in Angelegenheiten der Umweltförderung im Inland bezüglich der 
vertraglichen Ubernahme von Haftungen erfolgt in sinngemäßer Anwendung des § 11 Abs. 3 Z 5. 
Der Bundesminister für Finanzen hat nach Anhörung der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur Wahrung der Rechte und Interessen 
des Bundes eine Beauftragte oder einen Beauftragten und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter der Beauftragten bzw. des Beauftragten zu bestellen. § 76 Abs. 9 des 
Bankwesengesetzes (BWG), BGBl. Nr. 532/1993, ist auf die Beauftragten bzw. deren 
Stellvertretung sinngemäß anzuwenden. § 3 sowie § 7 Abs. 6 bis 9 des Bundesgesetzes über 
besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz), 
BGBl. Nr. 432/1996 gelten sinngemäß. Die A WS hat zum Zwecke der Risikovorsorge für 
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Zahlungen aus den gemäß diesem Absatz übernommenen Haftungen eine eigene Rücklage zu 
bilden. Diese Rücklage darf nur für Zahlungen aufgrund von gemäß diesem Absatz 
übernommenen Haftungen verwendet werden. Diese Rücklage ist getrennt von den Rücklagen 
gemäß§§ 1, 11und14 Garantiegesetz 1977 und§ 7 Abs. 1 KMU-Förderungsgesetz zu führen und 
im Jahresabschluss der A WS auszuweisen. Die A WS hat insbesondere Haftungsentgelte, 
Rückflüsse aus Haftungszahlungen, Rückflüsse aus der Betreibung von auf die A WS 
übergegangenen Forderungen und Rückflüsse aus der Verwertung von Sicherheiten in diese 
Rücklage einzustellen." 

6. In§ 11 Abs. 1 lautet der erste Satz: 
„Ungeachtet der Abwicklung der Haftungen gemäß § 6 Abs. 5 ist mit der Abwicklung der übrigen 
Förderungen nach diesem Bundesgesetz eine geeignete Stelle (Abwicklungsstelle) zu betrauen." 

7. Dem§ 13 Abs. 5 Z 2 wird die Wortfolge „, ausgenommen jener gemäß § 6 Abs. 5, " angefagt. 

8. Dem§ 23 Abs. 1 wird folgender Satz angefagt: 
„Insgesamt soll damit im Einklang mit der nationalen und unionsrechtlichen Zielsetzung der 
Klimaneutralität ein Beitrag zur nachhaltigen Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems 
(„ Transformation der Wirtschaft") geleistet werden." 

9. § 49 Z 3 lautet: 
„3 . der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 15 sowie hinsichtlich der Übernahme der 

Verpflichtung des Bundes zur Schadloshaltung der A WS gemäß § 6 Abs. 5 ;" 

10. In § 53 erhält der mit dem Bundesgesetz BGB!. I Nr. 98/2020 angefagte Abs. 21 die 
Absatzbezeichnung „(22)"; folgender Abs. 23 wird angefagt: 

„(23) § 5 Z 2 und 3, § 6 Abs. 2f, § 6 Abs. 4 und 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 5 Z 2, § 23 Abs. 1 
und § 49 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 1 Nr. xxx/2020 treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft."" 
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Begründung 

Zu Z 1(Z1 [§ 5 Z 2 und 3)) und Z 3 (Z 5 [§ 6 Abs. 5), Z 6 [§ 11Abs.1), Z 7 [§ 13 Abs. 5 Z 2) 
und Z 9 [§ 49 Z 3)): 

Um eine rasche und effektive Unterstützung von Energie-Contracting-Verträge zu ermöglichen, 
wird die Haftungsübernahme auf die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (A WS) übertragen, die wiederum durch eine Schadloshaltung des Bundes abgesichert 
ist. Die projektspezifische Risikobewertung erfolgt somit durch die A WS, wobei ersten 
Abschätzungen zufolge für die gegenständlichen Einsatzbereiche mit einem Ausfallsrisiko von 
rund 2 % gerechnet wird. Nähere Details sind in den für diese Unterstützungsform zu erlassenen 
Förderungsrichtlinien für die Umweltförderung im Inland „Klima-Haftungen" zu regeln. Diese 
Förderungsrichtlinien sind von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie , 
Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
(§ 13 Abs. 5 Z 1) zu erlassen. Die Kommission in Angelegenheiten der Umweltförderung im 
wland wird ex post über die Haftungsübernahmen informiert. Der Haftungsrahmen für die 
Ubernahme von Schadloshaltungsverpflichtungen durch den Bundesminister für Finanzen im 
Ausmaß von 1 Milliarde Euro entspricht dabei dem gemäß dem Ministerratsvortrag vom 24. Juni 
2020 „Investitionspaket für den Klimaschutz" nach der beihilferechtlichen Barwertmethode 
festgelegten Rahmen von 50 Millionen Euro und umfasst Kapital und Zinsen. Zusätzlich wird 
eine maximale Haftungsobergrenze je Einzelprojekt festgelegt. Mit dieser Vorgangsweise erfolgt 
eine Abwicklung in weitgehender Anlehnung an das KMU-Förderungsgesetz. 

Aufgrund der speziell notwendigen Expertise mit dem Geschäftsmodell der Energie-Contracting
Verträge ist vorgesehen, dass neben den bereits bestehenden Beauftragten gemäß Garantiegesetz 
1977, KMU-Förderungsgesetz sowie der COVID-19-Beauftragten V für die Haftungsübernahmen 
gemäß diesem Bundesgesetz eine eigene Beauftragte oder ein eigener Beauftragter (einschließlich 
der Stellvertretung) bestellt werden. Aufgrund der speziellen Thematik ist auch eine umfassende 
Abstimmung mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie bei dieser Bestellung vorzunehmen. 

Zu Z 2 (Z 3 [Schlusssatz zu § 6 Abs. 2f]): 

Die Änderung ist ausschließlich redaktioneller Natur. 

Zu Z 3 (Z 4 [§ 6 Abs. 4) und Z 8 [§ 23 Abs. 1)): 

Die Einbeziehung von europäischen Ko-Finanzierungsmitteln nimmt insbesondere im Bereich 
der Umweltförderung im Inland einen immer bedeutenderen Anteil in der Förderungspolitik ein. 
Die europäischen Ko-Finanzierungsmittel sind dabei nicht mehr auf den EFRE und ELER 
beschränkt. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen auf europäischer Ebene zum European 
Green Deal und der Green Recovery können und sollen über die Umweltförderung im Inland als 
inhaltlich, strukturell, organisatorisch und budgetär geeignetes Förderungsinstrument auch Mittel 
aus diesen EU-Maßnahmen abgewickelt werden und dabei die damit verfolgten europäischen 
Ziele („Transformation der Wirtschaft") hin zur Klimaneutralität vorangetrieben werden. 

Zu Z 3 (Z 10 [§ 53 Abs. 21 bis 23)): 

Im Hinblick auf die überlagernden Beschlussfassungen der UFG-Novellen BGBL I Nr. 95/2020 
und BGBI. I Nr. 98/2020 ist eine Korrektur der Absatzbezeichnung erforderlich. 
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